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Der Landeswahlleiter THÜRINGEN 

 

Pressemitteilung 256/2019 vom 26. September 2019 

Der Landeswahlleiter Günter Krombholz informiert: 

„Ratgeber Landtagswahl 2019“ – Teil 2 
 
„In der Zeit vor der Landtagswahl erreichen uns viele Anfragen „Rund um die Wahl“. Deshalb habe 

ich mich entschlossen, häufig gestellte Fragen von Bürgern und Medien aufzugreifen, 

zusammenzustellen und zu beantworten. In 5 Pressemitteilungen wird der ‚Ratgeber Landtagswahl 

2019‘ veröffentlicht“, so Landeswahlleiter Günter Krombholz. 

 

Die heutigen Fragen: - die heutigen Antworten: 

2 Wahl allgemein 

2.1 Nach welchem System wird der Thüringer Landtag gewählt? 

Der Thüringer Landtag besteht aus 88 Abgeordneten. Sie werden alle fünf Jahre nach 

einem System gewählt, welches die Persönlichkeitswahl mit den Grundsätzen der 

Verhältniswahl verbindet. Das heißt, jeder Wähler hat zwei Stimmen. Die erste als 

Direktstimme für einen Kandidaten, die zweite als Listenstimme für eine Partei 

(Landesliste). 

 

2.2 Bei der Landtagswahl habe ich zwei Stimmen. Was bewirken sie, welche ist die 

Wichtigere? 

Jeder Wähler hat zwei Stimmen; eine erste Wahlkreisstimme für die direkte Wahl eines 

Wahlkreisabgeordneten; eine zweite Landesstimme für die Wahl einer Partei. 

Durch die erste Stimme (linke Seite auf dem Stimmzettel) wird in jedem Wahlkreis ein 

Abgeordneter direkt gewählt. Als gewählt gilt der Bewerber, der die meisten Stimmen im 

Wahlkreis auf sich vereint. 

Die zweite Stimme wird auf der rechten Stimmzettelhälfte abgegeben. Mit dieser Stimme 

entscheidet sich der Wähler für eine bestimmte Partei (Landesliste). Unter dem jeweiligen 

Parteinamen sind die ersten fünf Bewerber der Landesliste aufgeführt. Die zweite Stimme 
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ist die maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze insgesamt auf die einzelnen 

Parteien. 

Für eine Partei, die zwar um Landesstimmen (Landeslisten) wirbt, aber keinen 

Direktbewerber (Wahlkreisbewerber) zur Wahl stellt, bleibt das entsprechende Feld auf der 

linken Stimmzettelhälfte leer. 

Das Votum zwischen der Parteizugehörigkeit des Wahlkreisbewerbers und der Partei 

(Landesliste) kann, muss aber nicht identisch sein. 

 

2.3 Wer kann in den Thüringer Landtag gewählt werden? 

Alle Deutschen sind wählbar, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit 

mindestens einem Jahr im Wahlgebiet ihren Wohnsitz oder Lebensmittelpunkt oder 

dauernden Aufenthalt haben. Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wählbarkeit 

oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 

 

2.4 Wer kann unter welchen Umständen ein Wahlehrenamt ablehnen? 

Die Übernahme eines Wahlehrenamtes können laut Landeswahlordnung ablehnen: 

 Mitglieder der Bundes- oder Landesregierung 

 Wahlberechtigte, die am Wahltag das 65. Lebensjahr vollendet haben 

Des Weiteren kann ein Wahlehrenamt ablehnen, wer glaubhaft versichert, dass die 

 Fürsorge der Familie 

 dringende berufliche Gründe 

 Krankheit 

 sonstige gewichtige Gründe  

einer Ausübung des Ehrenamtes entgegenstehen. 

 

 

 Weitere Informationen finden Sie im Internetangebot des Landeswahlleiters unter der Adresse 
http://wahlen.thueringen.de 

 

Weitere Auskünfte erteilt: 
Büro des Landeswahlleiters 

Telefon: 03 61 57 331-91 20 

Kontakt: wahlen@statistik.thueringen.de 
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